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EinfUhrende Hinweise

Die Geschaftsanweisung ist mit dem Bundesministerium flr Arbeit und Soziales abgestimmt
und fur die ARGEn und AAgAW verbindlich.

Der Geschéaftsanweisung liegen die Aussagen zu § 16f SGB Il aus der ,Gemeinsamen Erkla-
rung des Bundesministeriums fur Arbeit und Soziales und der fur die Grundsicherung fur Ar-
beitssuchende zustéandigen Ministerien der Lander als aufsichtsfuhrende Stellen nach § 47 SGB
II (im Folgenden Bund und Lander) zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach § 16
SGB Il'i V. m. §§ 45, 46 SGB Ill und nach § 16f SGB Il (Vermittlungsbudget, Mallnahmen zur
Aktivierung und beruflichen Eingliederung und Freie Férderung)“ vom 16.06.2009 zugrunde.
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Gesetzliche Grundlagen:

8§ 16f
Freie Forderung

(1) Die Agentur fur Arbeit kann bis zu zehn Prozent der nach § 46 Abs. 2 auf sie entfallenden
Eingliederungsmittel fur Leistungen zur Eingliederung in Arbeit einsetzen, um die Moglichkeiten
der gesetzlich geregelten Eingliederungsleistungen durch freie Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit zu erweitern. Die freien Leistungen missen den Zielen und Grundsatzen dieses Buches
entsprechen.

(2) Die Ziele der MaRnahmen sind vor Forderbeginn zu beschreiben. Eine Kombination oder
Modularisierung von MaRnahmeinhalten ist zuldssig. Die MalRnhahmen dirfen gesetzliche Leis-
tungen nicht umgehen oder aufstocken. Ausgenommen hiervon sind Mal3nahmen fur Langzeit-
arbeitslose, bei denen in angemessener Zeit von in der Regel sechs Monaten nicht mit Aussicht
auf Erfolg auf einzelne Gesetzesgrundlagen dieses Buches oder des Dritten Buches zurtickge-
griffen werden kann. In Fallen des Satzes 4 ist ein Abweichen von den Voraussetzungen und
der Forderhdhe gesetzlich geregelter MalRnahmen zulassig. Bei Leistungen an Arbeitgeber ist
darauf zu achten, Wettbewerbsverfalschungen zu vermeiden. Projektférderungen im Sinne von
Zuwendungen sind nach MalRgabe der §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung zulassig. Bei
langerfristig angelegten MalRnahmen ist der Erfolg regelmafig zu Uberprufen und zu dokumen-
tieren.

Ausziige aus der Bundeshaushaltsordnung (BHO)
§ 23 Zuwendungen

Ausgaben und Verpflichtungsermachtigungen fir Leistungen an Stellen auRerhalb der Bundes-
verwaltung zur Erfullung bestimmter Zwecke (Zuwendungen) durfen nur veranschlagt werden,
wenn der Bund an der Erfullung durch solche Stellen ein erhebliches Interesse hat, das ohne
die Zuwendungen nicht oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden kann.

§ 44 Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder Vermdgensgegenstanden

(1) Zuwendungen durfen nur unter den Voraussetzungen des § 23 gewahrt werden. Dabei ist
zu bestimmen, wie die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendungen nachzuweisen ist.
Aulerdem ist ein Prifungsrecht der zustandigen Dienststelle oder ihrer Beauftragten festzule-
gen. Verwaltungsvorschriften, welche die Regelung des Verwendungsnachweises und die Pri-
fung durch den Bundesrechnungshof (§ 91) betreffen, werden im Einvernehmen mit dem Bun-
desrechnungshof erlassen.

(2) Sollen Bundesmittel oder Vermdgensgegenstande des Bundes von Stellen aul3erhalb der
Bundesverwaltung verwaltet werden, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

(3) Juristischen Personen des privaten Rechts kann mit ihrem Einverstandnis die Befugnis ver-
liehen werden, Verwaltungsaufgaben auf dem Gebiet der Zuwendungen im eigenen Namen
und in den Handlungsformen des offentlichen Rechts wahrzunehmen, wenn sie die Gewabhr fiir
eine sachgerechte Erfiillung der ihnen Ubertragenen Aufgaben bieten und die Beleihung im 6f-
fentlichen Interesse liegt. Die Verleihung und die Entziehung der Befugnis obliegen dem zu-
standigen Bundesministerium; die Verleihung bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums
der Finanzen. Die Beliehene unterliegt der Aufsicht des zustéandigen Bundesministeriums; die-
ses kann die Aufsicht auf nachgeordnete Behdrden Ubertragen.

Zentrale, SP Il 12, Az: 11-1225, Stand: Juli 2009 Seite 4 von 33



SGB Il - Anlage zur Geschaftsanweisung 19/2009
Freie Forderung nach § 16f SGB Il

2.1

2.2

Intention der FF SGB |I

Durch die zum 01.01.2009 mit dem Gesetz zur Neuausrichtung
der arbeitsmarktpolitischen Instrumente neu eingefiihrte Regelung
des § 16f SGB Il (Freie Forderung - FF SGB Il) kdnnen die Grund-
sicherungsstellen die Mdglichkeiten der gesetzlich geregelten Ein-
gliederungsleistungen (Forderungen nach §§ 16, 16a bis g SGB |l
ohne 16f SGB Il - Sprachgebrauch "Basisinstrumente") durch freie
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit erweitern.

Mit der Regelung wird den Grundsicherungsstellen ein zusatzlicher
Entscheidungsspielraum eréffnet - sie haben bei der Konzeption
freier Eingliederungsleistungen innerhalb von § 16f SGB Il ein Er-
findungsrecht. Die freien Leistungen mussen den Zielen und
Grundsatzen des SGB Il entsprechen. Besondere Bedeutung
misst die Regelung des § 16f SGB Il den freien Leistungen flr
Langzeitarbeitslose mit negativer Prognose zu, fir die das grund-
satzlich geltende Aufstockungs- und Umgehungsverbot gelockert
ist. § 16f SGB |l eroffnet daruber hinaus auch die Moglichkeit von
Projektférderungen im Sinne des Zuwendungsrechts.

Die Wahrnehmung der neuen Fdrdermoéglichkeiten des § 16f
SGB Il stellt die Grundsicherungsstellen damit aber auch vor neue
Herausforderungen: Weil Inhalt und Reichweite der freien Einglie-
derungsleistungen weitgehend frei definiert werden kdnnen, mus-
sen die Grenzen des vorrangigen Rechts und die Beziige zu ande-
ren Leistungssystemen intensiv geprift und mit der Foérderent-
scheidung dokumentiert werden.

Einordnung in die Fordersystematik
Ermessensleistung
Die Leistungen der FF SGB Il sind Ermessensleistungen.

Fordervoraussetzungen und Rechtsfolgen sind einzelfallbezogen
unter Beachtung der nachfolgenden Hinweise zu prifen. Die Pri-
fung ist zu dokumentieren.

Verhéltnis zu anderen Leistungen

Freie Eingliederungsleistungen ergdnzen die mit den Basisinstru-
menten zur Verflgung stehenden Mdglichkeiten zur Erbringung
von Eingliederungsleistungen. Im Hinblick auf die zu berlcksichti-
genden Fdérdergrenzen und die damit verbundene Notwendigkeit
der Abgrenzung insbesondere zu den Basisinstrumenten ist bei
der Konzeption einer FF SGB |l der Uberblick (iber das gesamte
gesetzlich geregelte Leistungsspektrum erforderlich. Dabei sind
drei Ebenen der Abgrenzung von Bedeutung:
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2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

4.1

In den Bereichen, in denen Lander und Kommunen gesetzlich fir
die Leistungserbringung zustandig sind, konnen Leistungen der FF
SGB Il nicht eingesetzt werden. Beispiele hierflr sind kulturelle
Angebote oder allgemeine schulische Bildung fiir Personen, die
der Schulpflicht unterliegen. Auch die Sonderregelung nach § 16f
Abs. 2 Satz 4 SGB I, die bei Leistungen flir Langzeitarbeitslose
das grundsatzlich geltende Aufstockungs- und Umgehungsverbot
lockert, bietet insoweit keinen Spielraum.

Auch im Bereich der Sozialleistungen existieren gesetzliche Zu-
standigkeitsregelungen, die einen Rahmen flr Férderungen nach
§ 16f SGB Il vorgeben. Leistungen der FF SGB Il kdnnen daher
nur in solchen Fallen erbracht werden, in denen die vorrangige
Zustandigkeit anderer Trager wie z.B. der Arbeitslosen-, Kranken-
oder Rentenversicherung nicht gegeben ist. Dies gilt auch fir die
Kinder- und Jugendhilfe, die bereits im SGB VIl wichtige Wei-
chenstellungen fiir die Aufgabenverteilung vorsieht.

Auch hier bietet die Sonderregelung nach § 16f Abs. 2 Satz 4
SGB Il keinen Spielraum, die Zustandigkeit des anderen Sozial-
leistungstragers zu umgehen.

Der Anwendungsbereich der FF SGB Il liegt nach § 16f Abs. 1
SGB Il auerhalb der gesetzlich geregelten vorrangigen Basisin-
strumente. Dabei sind insbesondere die umfassenden Leistungen
innerhalb des Vermittlungsbudgets (§ 16 SGB Il i. V. m. § 45 SGB
[II) und der Mallnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliede-
rung (§ 16 SGB Il 'i. V. m. § 46 SGB lll) zu beachten und zu nut-
zen.

Fordervorhaben mit mehreren Leistungstragern

Bei Foérdervorhaben, die Leistungen mehrerer zustandiger Leis-
tungstrager (z.B. Bund, Kommune, Land) blindeln, sind die Zu-
standigkeiten bei der Finanzierung getrennt zu betrachten.

Forderféahiger Personenkreis

Leistungen der FF SGB Il kdnnen an und fur alle Personen ge-
wahrt werden, die leistungsberechtigt sind im Sinne des § 7
SGB Il. Dies ermoglicht auch die Forderung von sog. Erwerb-
saufstockern (trotz Einkommen liegt weiterhin Hilfebedurftigkeit
vor), z.B. zum Erhalt einer Beschaftigung.

Fordervoraussetzungen und Fordergrenzen
Erweiterung der Moglichkeiten der Basisinstrumente

Es muss sich bei den freien Leistungen um eine Erweiterung der
Moglichkeiten der gesetzlich geregelten Eingliederungsleistungen
handeln (§ 16f Abs. 1 Satz 1 SGB Il). Damit wird eine individuelle
Forderung auch in solchen Fallkonstellationen ermdglicht, in de-
nen der Foérderbedarf nicht mit einem Basisinstrument abgedeckt
werden kann.
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41.1

4.1.2

41.3

4.2

4.3

Die Erweiterung kann auf zwei Arten erfolgen:

Eine Erweiterung in diesem Sinne liegt vor, wenn neue Eingliede-
rungsleistungen entwickelt werden, die in ihrer inhaltlichen Aus-
gestaltung oder Zielsetzung anders sind als die Basisinstrumente.
Damit wird eine individuelle Férderung auch in solchen Fallkonstel-
lationen ermdoglicht, in denen keine gesetzlich vorgegebenen Ein-
gliederungsleistungen existieren.

Besondere Bedeutung misst der Gesetzgeber der Forderung der
Personengruppe der Langzeitarbeitslosen zu. Hier ist das grund-
satzlich geltende Aufstockungs- und Umgehungsverbot ausdriick-
lich gelockert, so dass vorhandene Basisinstrumente auch modifi-
ziert werden kénnen. Damit soll nach dem Willen des Gesetzge-
bers sichergestellt werden, dass Langzeitarbeitslosen in Fallen, in
denen ein geeignetes Basisinstrument nicht zeitnah in Anspruch
genommen werden kann, frihzeitig eine Leistung der FF SGB I
zur Verflgung gestellt werden kann.

Auch die Modifizierung eines Basisinstruments fiuhrt dazu,
dass die Forderung in ihrer Gesamtheit nicht mehr als Basis-
instrument, sondern als freie Eingliederungsleistung nach §
16f SGB Il zu betrachten ist.

Dies ist bei der statistischen Erfassung (siehe Punkt 8.4) und der
Mittelbewirtschaftung (siehe Punkt 8.5) zu bertcksichtigen.

§ 16f SGB Il ist hinsichtlich der Rechtssystematik den Eingliede-
rungsleistungen zuzuordnen. Die Gewahrung von Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts (z.B. ,Ubergangshilfen® bis zur
ersten Gehaltszahlung) einschlieBlich der Leistungen fiir Unter-
kunft und Heizung (z.B. Mietkautionen) aus Mitteln der FF SGB I
ist daher ausgeschlossen.

Ziele und Grundséatze des SGB |l

Die Leistungen der FF SGB |l missen den Zielen und Grundsat-
zen des SGB Il entsprechen (§ 16f Abs. 1 Satz 2 SGB Il). Hierzu
gehort, dass die Leistungen der FF SGB |l auf die Uberwindung,
Verringerung oder Vermeidung von Hilfebedurftigkeit durch Ein-
gliederung in Arbeit ausgerichtet sein missen und dem Grundsatz
von Foérdern und Fordern entsprechen (§§ 1, 2 SGB Il). Auch Leis-
tungen der FF SGB Il durfen nur erbracht werden, wenn sie fir die
Eingliederung des betreffenden erwerbsfahigen Hilfebedurftigen in
Arbeit erforderlich sind und die Umstéande des konkreten Einzel-
falls berucksichtigen (§§ 3 Abs. 1, 14 SGB Il). Vorrangig sind Leis-
tungen, die die unmittelbare Aufnahme einer Erwerbstatigkeit er-
moglichen (§§ 2 Abs. 1 Satz 3, 3 Abs. 1 Satz 3 SGB II).

Aufstockungs- und Umgehungsverbot
Grundsatzlich gilt fur die freien Leistungen das Aufstockungs- und

Umgehungsverbot. Flr Langzeitarbeitslose sind diese Beschran-
kungen gelockert.
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4.3.1

4.3.2

Grundsatz

Leistungen der FF SGB Il dirfen grundsatzlich nicht eingesetzt
werden, um dem Zweck oder der Intention nach gleichgerichtete
(d.h. Forderbedarf/-ziel sind thematisch belegt) Forderinstrumente
zu umgehen oder aufzustocken (§ 16f Abs. 2 Satz 3 SGB Il). Das
gilt insbesondere dort, wo der Gesetzgeber fir Eingliederungsleis-
tungen Vorgaben zu Fordervoraussetzungen, Zielgruppen, Art und
Umfang, Qualitatsanforderungen oder Verfahrensmodalitaten ge-
troffen hat.

Beispielsweise ist damit die Aufstockung oder Modifizierung der in
§§ 217 ff. SGB Il geregelten Arbeitgeberzuschisse (Foérderhdhe,
Forderzeitraum oder Nachbeschéaftigungspflicht) ausgeschlossen.
Auch die Ausweitung von gesetzlich geregelten Eingliederungs-
leistungen Uber die im Gesetz genannten Zielgruppen hinaus - z.
B. Forderung der auBerbetrieblichen Berufsausbildung fur nicht
forderungsbedurftige Jugendliche im Sinne des § 245 SGB Il
(i.d.F. ab 01.08.2009) - ist ebenfalls unzulassig.

Ausnahme fir Langzeitarbeitslose mit negativer Prognose

Das grundsatzlich bei § 16f SGB Il bestehende Umgehungs- und
Aufstockungsverbot gesetzlicher Leistungen gilt gemaR § 16f
Abs. 2 Satz 4 SGB Il nicht bei MaRnahmen flir Langzeitarbeitslo-
se, bei denen in angemessener Zeit nicht mit Aussicht auf Erfolg
auf einzelne Basisinstrumente zuruckgegriffen werden kann. In
diesen Fallen koénnen Leistungen der FF SGB Il zur Verfigung
gestellt werden, die von den Voraussetzungen und/oder der For-
derhdhe der Basisinstrumente abweichen (§ 16 Abs. 2 Satz 5
SGB II).

Folgende Voraussetzungen mussen vorliegen:

,Langzeitarbeitslose® im Sinne des § 16f Abs. 2 Satz 4 SGB Il sind
Personen, die die Voraussetzungen des § 18 SGB Il erflllen.

Der Begriff ,MaRnahmen® ist nicht im technischen Sinne zu ver-
stehen. Vielmehr kdénnen neben Gruppenmalnahmen hierunter
auch Einzelfallhilfen gefasst sein.

Im konkreten Einzelfall muss eine zu treffende Prognoseentschei-
dung ergeben, dass innerhalb eines Zeitraums von in der Regel
sechs Monaten mit den Basisinstrumenten Eingliederungserfolge
bei der betreffenden Person voraussichtlich nicht erreicht werden
kénnen. Unter ,Erfolg“ ist die Erreichung der Ziele des SGB Il be-
zogen auf den geférderten erwerbsfahigen Hilfebedirftigen zu
verstehen, d.h. die Beendigung oder Verminderung der Hilfebe-
dirftigkeit durch Integration und/oder das Erzielen von Integrati-
onsfortschritten. Fur die ,angemessene Zeit* gibt der Gesetzgeber
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4.3.3

einen Regelorientierungswert von 6 Monaten vor. In atypischen
Fallen kann davon abgewichen werden. Die Prognoseentschei-
dung ist zu begriinden und zu dokumentieren (VerBIS, coSachNT,
Aktenvorgang).

Liegen die Voraussetzungen vor, kann von den Voraussetzungen
und der Forderhdhe der gesetzlich geregelten Eingliederungsleis-
tungen des SGB Il bzw. der in Bezug genommenen Instrumente
des SGB lll abgewichen werden. D. h. die Tatbestandsvorausset-
zungen kénnen modifiziert und/oder die zulassige Férderhdhe auf-
gestockt oder unterschritten werden, um besonderen Forderbe-
durfnissen von langzeitarbeitslosen erwerbsfahigen Hilfebedurfti-
gen Rechnung tragen zu kénnen. Wegen des klaren gesetzlichen
Wortlauts sind Abweichungen aullerhalb von Voraussetzungen
und Foérderhbéhe, z.B. bei Verfahrensmodalitdten wie dem Bil-
dungsgutscheinverfahren nach § 16 SGB Il i. V. m. §§ 77 ff. SGB
lll, bei der Forderdauer, bei der Gewahrungsart (z.B. Zuschuss)
oder bei Férderungsausschlussgriinden (z.B. Nachbeschaftigungs-
frist bei EGZ), nicht mdglich.

Grenzen der Lockerung des Aufstockungs- und Umgehungs-
verbotes

Die Lockerung des Aufstockungs- und Umgehungsverbots flihrt
hingegen nicht dazu, dass Leistungen erbracht werden durfen, die
dem Grund nach von anderen Leistungstragern zu finanzieren
sind bzw. flr die ein anderer Leistungstrager oder die Lander zu-
standig sind. Das unter Punkt 2.2 dargestellte Verhaltnis zu ande-
ren Leistungen sowie gesetzlich geregelte Zustandigkeiten wer-
den von der Aufhebung des Aufstockungs- und Umgehungsverbo-
tes nicht berthrt. Dies bedeutet, dass z.B. auch im Rahmen der
Freien Eingliederungsleistungen fur Langzeitarbeitslose eine For-
derung von kommunalen Leistungen (z. B. § 16a SGB Il), von be-
rufsvorbereitenden Bildungsmalnahmen, von Malnahmen der
gesundheitsbezogenen Pravention nach § 20 SGB V oder von
Integrationskursen nach § 43 AufenthG unzulassig ist.

Basisinstrumente sind — auch wenn sie flr Langzeitarbeitslose
eingesetzt werden — von den freien Eingliederungsleistungen ab-
zugrenzen. Somit kann z.B. eine Arbeitsgelegenheit nach § 16d
SGB Il oder eine Aktivierungsmafnahme nach § 16 SGB Il i. V. m.
§ 46 SGB Il in nicht modifizierter Ausgestaltung (sozusagen in
"Reinform") in keinem Fall eine freie Eingliederungsleistung sein.
Sobald jedoch zur Férderung von Langzeitarbeitslosen nach § 16f
Abs. 2 Satz 4 und 5 SGB Il Basisinstrumente modifiziert werden,
sind sie insgesamt als Freie Férderung nach § 16f SGB Il zu be-
trachten und zu behandeln ("Entweder-oder-Prinzip", vgl. Punkte
41.2,8.4,8.5).

Die Lockerung des Aufstockungs- und Umgehungsverbots befreit
ebenso nicht davon, hdéherrangiges und zwingendes Recht (z.B.
EU-Recht) zu beachten. So ist z. B. bei frei entwickelten Zuschus-
sen an Arbeitgeber die beihilferechtliche Zulassigkeit in jedem Ein-
zelfall genau zu prifen, um eine Kollision mit EU-Beihilferecht un
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bedingt zu vermeiden. Anderenfalls muss mit Rickforderungen der
EU gegen den geférderten Arbeitgeber gerechnet werden.

Art und Umfang der Leistung

Die FF SGB Il kann als Zuschuss, Darlehen oder als Kombination
beider gewahrt werden. Eine Pauschalierung ist zulassig, sollte
jedoch auf einer méglichst genauen Kalkulation basieren.

Die Gewahrung in Darlehensform entbindet nicht von der Prifung
der Notwendigkeit und Angemessenheit, der VerhaltnismaRigkeit
und der Dauer der Férderung und darf nicht als ,erzieherische
Malnahme* gegeniiber dem erwerbsfahigen Hilfebedirftigen ein-
gesetzt werden.

Die Auszahlungsmodalitaten (z.B. einmalig, monatlich) sind frei.
Bei der Modifikation eines Basisinstruments sind die jeweiligen
Regelungen dieses Basisinstruments zu beachten.

Die Forderdauer ist gesetzlich nicht vorgegeben. Sie richtet sich
insbesondere nach dem Zweck und den Erfordernissen im konkre-
ten Einzelfall. Bei der Modifikation eines Basisinstruments sind die
jeweiligen Regelungen dieses Basisinstruments zu beachten.

Adressat und Empféanger der Leistung

Adressat der FF SGB Il ist immer der erwerbsfahige Hilfebedurfti-
ge. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Leistung unmittelbar an
ihn erbracht werden muss. Vielmehr kénnen die Leistungen auch
mittelbar dem erwerbsfahigen Hilfebedlrftigen zugute kommen,
indem sie an Arbeitgeber oder Trager erbracht werden.

Die Leistungsgewahrung direkt an erwerbsfahige Hilfebedirftige
oder fur erwerbsfahige Hilfebedurftige an Arbeitgeber erfolgt auf-
grund ihres Charakters als Einzelfallhilfe Gber das Antrags- und
Bewilligungsverfahren. Das Antragserfordernis ergibt sich aus § 37
SGBI L.

Leistungsbeschaffung und Projektforderung

Bei der Beauftragung von Tragern sind die vergaberechtlichen
Vorschriften zu beachten. Das Vergabeverfahren richtet sich nach
den §§ 97 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen
(GWB).

Den Grundsicherungsstellen wird empfohlen, bei der Beschaffung
der Arbeitsmarktdienstleistungen die Beratungs- und Unterstit-
zungsdienstleistung der Regionalen Einkaufszentren der BA zu
nutzen.

Der Gesetzgeber lasst bei der Gewahrung der FF SGB |l die Pro-
jektférderung im Wege des Zuwendungsrechts der Bundeshaus-
haltsordnung (BHO) ausdrtcklich zu und schafft dadurch zusatzli-
che Gestaltungsspielraume.
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7.1

7.2

Die Voraussetzungen fur die Anwendbarkeit des Zuwendungs-
rechts sind jeweils im Einzelfall zu prtfen. Damit wird den Grund-
sicherungsstellen zugleich ein hohes Mafl} an Entscheidungsver-
antwortung Ubertragen. Hinweise zum Zuwendungsverfahren sind
in der Anlage 3 zusammengefasst.

Priufschema fir die Finanzierung von MalRBhahmetragern

Die in § 16f SGB Il enthaltene Regelungsstruktur gibt der Grundsi-
cherungsstelle ein Prifrecht an die Hand. Dieses Priifrecht besteht
aus einer Abfolge von Prifungsschritten bei der Einbindung von
MaBnahmetragern zur Durchfuhrung freier Eingliederungsleistun-
gen. Der Bund und die Lander haben gemeinsam ein Modell ent-
wickelt, das die Basisinstrumente und die freien Eingliederungs-
leistungen nach § 16f SGB Il in Bezug setzt zu den im SGB Il ver-
fugbaren Finanzierungsmaoglichkeiten bei der Einbindung von
MaRnahmetragern (siehe Anlage 2).

Kernpunkte des Modells sind:

o die vorrangige Prifung der Basisinstrumente und deren Fi-
nanzierung durch offentliche Auftrdge mit MalRnahmetra-
gern,

o die darauf folgende Priifung von freien Eingliederungsleis-
tungen nach § 16f SGB Il und deren Finanzierung durch 6f-
fentlichen Auftrag oder Projektférderung im Sinne des Zu-
wendungsrechts.

Hieraus wird deutlich, dass § 16f SGB |l die Finanzierungsart der
Projektforderung nach den §§ 23, 44 BHO nur fur die freien Ein-
gliederungsleistungen des § 16f Abs. 2 Satz 1 bis Satz 6 SGB |l
dem Grunde nach erdffnet. Die Moglichkeit der Projektférderung
bezieht sich nicht auf die Basisinstrumente.

Verbindung mit kommunalen Aufgaben und Landesaufgaben

§ 16f SGB Il ist keine Rechtsgrundlage zur Finanzierung von kom-
munalen Aufgaben und Landesaufgaben aus Bundesmitteln. Je-
doch kann eine Kombination von MalRnahmen nach § 16f SGB I
mit kommunalen Aufgaben nach § 16a SGB Il mdglich sein. So-
fern in Projekten Bestandteile von Aufgaben der Kommunen und
Lander integriert sind, sollten diese als inhaltlich abgrenzbare Mo-
dule erkennbar und haushalterisch darstellbar sein. Dann sind
unter bestimmten Voraussetzungen im Rahmen von Projektférde-
rungen auch sachgerechte Pauschalierungen bei der Finanzierung
und der Bestimmung zuwendungsfahiger Ausgaben mdglich (sie-
he Anlage 2 und Nr. 2.3.1 VV-BHO zu § 44).
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7.3

Unterscheidung zwischen Auftragsrecht und Zuwendungs-
recht

Die Einbindung externer MaRnahmetrager durch die Grundsiche-
rungsstelle im Rahmen von § 16f SGB Il wird rechtlich durch einen
offentlichen Auftrag (Einkaufsmodell, Entgeltfinanzierung) oder
durch einen Zuwendungsbescheid ausgestaltet. Hier muss dem-
nach eine Abgrenzung zwischen Auftragsrecht (einschlieRlich Ver-
gaberecht) und dem Zuwendungsrecht erfolgen.

Bedeutsam ist diese Abgrenzung in der Praxis haufig bei Kofinan-
zierungen im Rahmen von ESF-Programmen, aber ebenso auch
bei allen anderen Fallen der Einbindung von Maflinahmetragern
nach § 16f SGB II.

a) Regelungsstruktur:

Ausdrickliche Bestimmungen zum Vertragsschluss im SGB lll, wie
z.B. § 46 Abs. 4 SGB Ill, und der Auffangtatbestand des § 17
Abs. 2 SGB Il geben den Grundsicherungsstellen vor, fur die
Erbringung von MalRnahmen auf Grundlage der Basisinstrumente
offentliche Auftrage zu vergeben, wenn Malnahmetrager zur Auf-
gabenerledigung eingebunden werden. § 16f Abs. 2 Satz 7 SGB |l
stellt mit dem ausdrtcklichen Verweis auf die Projektférderung im
Sinne des Zuwendungsrechts eine neue Spezialvorschrift gegen-
Uber der bisherigen Systematik dar. Wie bereits aus dem Prif-
schema (Anlage 2) hervorgeht, kommt die Finanzierung von Ein-
gliederungsleistungen durch eine Projektférderung nur bei freien
Eingliederungsleistungen nach § 16f SGB Il in Betracht; die Basis-
instrumente werden durch die Projektférderung nach § 16f SGB |l
nicht berthrt.

b) Abgrenzungshilfen:

Zur Unterscheidung der beiden Finanzierungsmaoglichkeiten Auf-
trag und Zuwendung gibt es gesetzlich geregelte Abgrenzungshil-
fen. Als Orientierungsmalstab fur die Zulassigkeit einer Projekt-
forderung im Sinne des Zuwendungsrechts kann grundsatzlich die
BHO herangezogen werden, da sie in der Anlage der VV-BHO zu
Ziffer 1.2.4 zu § 23 BHO wesentliche Kriterien flr die Abgrenzung
zu oOffentlichen Auftragen aufzahlt. Hieraus folgt, dass in den Fal-
len der Projektforderung kein vertragliches Schuldverhaltnis (Leis-
tung gegen Entgelt) zwischen Grundsicherungsstelle und MafRk-
nahmetrager vorliegen darf. Daraus ergibt sich jedoch nicht, dass
die Erbringung von Eingliederungsleistungen des § 16f SGB Il im
Wege der Projektférderung grundsatzlich unzulassig ist. Entschei-
dend sind die Umstande des Einzelfalles, die die Grundsiche-
rungsstelle eigenverantwortlich wirdigen muss. Beispielhaft kann
auf folgende Kriterien hingewiesen werden:
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Der MaRnahmetrager muss im Fall der Projektférderung ein Eigen-
interesse an dem Projekt darlegen, das nicht auf Gewinnerzielung
gerichtet ist. Das Eigeninteresse des MalRnahmetragers kann z.B.
aus Vereinssatzungen hergeleitet werden. Das Eigeninteresse des
MaRnahmetragers wird in der Praxis daran deutlich, dass die
Grundsicherungsstelle im Regelfall keine Vollfinanzierung der Pro-
jektkosten bewilligt. Aulderdem gibt das Ausmal} des Einflusses
der Grundsicherungsstelle Hinweise fur die Abgrenzung. Verpflich-
tungsanspriche zur Erbringung einer Leistung oder Gewahrleis-
tungsanspriiche (Schlecht- oder Nichtleistung) bestehen nur in
vertraglichen Austauschverhaltnissen. Demgegenuber ist der Ein-
fluss der Grundsicherungsstelle im Falle der Projektforderung dar-
auf beschrankt, durch den Zuwendungsbescheid bestimmte For-
dervoraussetzungen festzulegen und bei Versto3 gegen die For-
dervoraussetzungen die Auszahlung zu verweigern, die Finanzie-
rung zu versagen oder nachtraglich zuriickzufordern. Die Vornah-
me einer bestimmten Leistung kann der Zuwendungsgeber ge-
genuber dem Zuwendungsempfanger jedoch nicht durchsetzen.

Es wird empfohlen, den umfassend erlauterten Kriterienkatalog
des Kommentars zur Bundeshaushaltsordnung von Norbert Ditt-
rich u. a. (Ringeinband, Rehm-Verlag, Kommentierung zu § 23
BHO, Rn. 3.5), der insgesamt 12 Priifungsschritte vorsieht, der
Entscheidung zu Grunde zu legen.

Praktisches Abgrenzungsbeispiel - Belegungsanspruch: Beispiel
Ein Indiz fur einen Leistungsaustausch und damit fir einen 6ffentlichen Auftrag

konnten Absprachen sein, in denen sich die Grundsicherungsstelle vom Malf3-

nahmetrager die verbindliche Zusage einholt, dass bestimmte Leistungsempfan-

ger an der MaBnahme teilnehmen (Belegungsanspruch), denn hier verbleibt das
Verfligungsrecht Uber die Leistung bei der Grundsicherungsstelle.

Zwar kann die Grundsicherungsstelle Uberhaupt nur dann ein Interesse an einer
Finanzierung haben, wenn passgenau ausgewahlte Teilnehmer aus dem SGB II-
Rechtskreis an einer MalRnahme teilnehmen. Als leistungsrechtliches Steue-
rungsinstrument wirde aber auch die Definition einer Zielgruppe in einem Zu-
wendungsbescheid ausreichen, ohne dass die Grundsicherungsstelle konkrete
Belegungen einzelner Platze verbindlich vornehmen darf. Das Verfligungsrecht
verbleibt dann beim Malnahmetrager.

Damit gilt: Teilnehmerzuweisungen schlielen die Projektférderung im Sinne des
Zuwendungsrechts zwar nicht in jedem Falle aus, jedoch darf im Zuwendungsbe-
scheid kein durchsetzbarer Belegungsanspruch des Zuwendungsgebers, also der
Grundsicherungsstelle, geregelt sein.

Ein Grenzfall liegt dann vor, wenn laut Zuwendungsbescheid die Teilnehmerzu-
weisung "in Abstimmung zwischen Grundsicherungsstelle und Malnahmetrager”
erfolgt. Hier ist unklar, ob das Nutzungs- und Verfligungsrecht tiber die Leistung
tatsachlich beim Zuwendungsempfanger — also beim MalRnahmetrager — ver-
bleibt. Der MaRnahmetrager muss im Falle der Projektférderung berechtigt sein,
Teilnehmervorschlage oder —zuweisungen der Grundsicherungsstelle nach eige-
nem Ermessen abzulehnen, um sein Nutzungsrecht effektiv ausiiben zu kénnen.
Die vollstandige Steuerung der Teilnehmerauswahl durch die Grundsicherungs-
stelle kann demgegeniiber rechtlich nur dann erreicht werden, wenn in einem
gegenseitigen Vertrag durchsetzbare Verpflichtungen zur Leistungserbringung
vereinbart werden. Dann verbleibt das Verfligungsrecht beim Auftraggeber — also
der Grundsicherungsstelle — und der MaRnahmetrager ist nicht mehr berechtigt,
Teilnehmerzuweisungen abzulehnen.
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Teilnehmerzuweisung im Verhaltnis der Grundsicherungsstelle zum Hilfebeduirfti-
gen:

Davon zu unterscheiden ist das Verhaltnis zwischen Hilfebedirftigem und Grund-
sicherungsstelle. Die Grundsicherungsstelle kann unabhangig vom Rechtsver-
haltnis zum Malnahmetrager den Hilfebedirftigen im Rahmen der Eingliede-
rungsvereinbarung verpflichten, an bestimmten MafRnahmearten teilzunehmen.
Die Grundsicherungsstelle muss im Falle der Projektférderung eines Mallnahme-
tragers jedoch einkalkulieren, dass der Projekttrager einen Teilnehmervorschlag
der Grundsicherungsstelle nach eigenem Ermessen ablehnt.

7.4 Durchfihrung einer Projektférderung
(erganzend siehe Anlage 3)

Die Grundsicherungsstellen haben sich bei der Durchfiihrung von Projektférde-
Projektférderungen an § 44 BHO und den hierzu erlassenen Ver- rung
waltungsvorschriften zu orientieren. Beispielhaft wird hier auf ein-

zelne Rechtsfragen hingewiesen (Buchst. a bis c). Weiterfuhrende

Informationen finden sich in Band 10 der Schriftenreihe des Bun-
desbeauftragten fir Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung: "Prifung

der Vergabe und Bewirtschaftung von Zuwendungen — Typische

Méngel und Fehler im Zuwendungsbereich" (Verlag W. Kohlham-

mer, 2004).

a) Abgrenzung zwischen Projektférderung und institutioneller
Foérderung:

Wie sich bereits aus der BHO (VV-BHO zu § 23, Rn. 2) ergibt,
kénnen Uber Zuwendungen sowohl Institutionen als auch Projekte
gefordert werden. § 16f Abs. 2 Satz 7 SGB Il Iasst jedoch nur die
Projektférderung zu, so dass deren Voraussetzungen und Rechts-
folgen zu beachten sind. Projektférderungen sind immer zeitlich
und inhaltlich begrenzt und beziehen sich auf die Durchfiihrung
einer konkret bestimmten MalRhahme, nicht aber auf die Einrich-
tung selbst. Aufgrund des Subsidiaritatsprinzips endet die Finan-
zierung mit dem geplanten Abschluss des Projektes. Anschlussfi-
nanzierungen flur Folgeprojekte kdnnen stattfinden, solange keine
"de-facto-Finanzierung" der Institution erfolgt.

b) Forderinteresse:

Nach § 23 BHO darf eine Projektforderung nur dann erfolgen,
wenn der Bund an der Erflllung der geférderten Aufgabe durch
den Zuwendungsempfanger ein erhebliches Interesse hat. Hier ist
zu beachten, dass § 16f SGB Il allein aus Bundesmitteln finanziert
wird und das erhebliche Interesse somit in einem sachlichen Zu-
sammenhang mit den daraus finanzierten Aufgaben des SGB Il
stehen muss. Das hat der Gesetzgeber mit dem Verweis auf die
§§ 23, 44 BHO deutlich zum Ausdruck gebracht.

c) Sonstige Voraussetzungen nach 8§ 23, 44 BHO:

Die Projektférderung wird im Regelfall durch einen Zuwendungs-
bescheid bewilligt. Dabei hat die Grundsicherungsstelle Bestim-
mungen vorzusehen, die eine sachgerechte und wirtschaftliche
Mittelverwendung sicherstellen. Dies geschieht durch Nebenbe-
stimmungen zu dem Verwaltungsakt, der die Zuwendung bewilligt
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7.5

Die VV-BHO gibt detaillierte Hinweise zur Ausgestaltung dieser
Nebenbestimmungen in der Anlage 2 zu § 44 (Allgemeine Neben-
bestimmungen flir Zuwendungen zur Projektférderung - ANBest-
P). Hervorzuheben sind hier insbesondere die Vorschriften zur
Mittelverwendung, Mitteilungs- und Dokumentationspflichten, Ver-
wendungsnachweise, Prifungsrechte sowie Erstattungs- und Ver-
zinsungsregelungen.

d) Kein Anspruch auf Projektforderung:

Aus der systematischen Verortung der Projektférderung im Zu-
wendungsrecht ergibt sich bereits, dass MalRinahmetrager keinen
unmittelbaren Anspruch auf eine Projektférderung durchsetzen
kénnen. Der Verweis auf das Zuwendungsrecht in § 16f Abs. 2
Satz 7 SGB Il dient daher vorrangig der Schaffung erweiterter
Handlungsmoglichkeiten der Grundsicherungsstellen. Ob und in
welcher Héhe eine Projektférderung in Betracht kommt, entschei-
det die Grundsicherungsstelle. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen,
dass sich die Grundsicherungsstelle aufgrund wiederholter und
umfassender Forderung eines Projektes selbst bindet und hiermit
zur Anschlussférderung verpflichtet. Durch den zurickhaltenden
Einsatz von Fordermitteln und entsprechende Nebenbestimmun-
gen zum Bewilligungsbescheid sollte eine derartige Bindung zur
Anschlussférderung vermieden werden, da sie sonst den Charak-
ter einer institutionellen Forderung erhalt, die wiederum nach § 16f
Abs. 2 Satz 7 SGB Il unzulassig ist.

Anwendung des Vergaberechts bei 6ffentlichen Auftragen

Die Verpflichtung zur Anwendung des Vergaberechtes wird in §
16f SGB Il nicht explizit erwahnt. Diese Verpflichtung ergibt sich
aus hoéherrangigem EU-Recht, dem Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschrankungen (GWB), der Vergabeordnung, der Verdingungs-
ordnung fir Leistungen (VOL/A) sowie dem Haushaltsrecht des
Bundes und der Lander.

Offentliche Auftrage, welche die Durchfiihrung von Arbeitsmarkt-
dienstleistungen zum Gegenstand haben, sind im Wettbewerb und
im Wege transparenter Vergabeverfahren zu vergeben (§§ 97 ff.
GWB).

Gerade in den Fallen der Kofinanzierung von ESF-Programmen
der Lander wird die Grundsicherungsstelle ein Interesse daran
haben, einen bestimmten MalRnahmetrager vertraglich in ein Mal3-
nahmenkonzept einzubinden. Auch fiir Verfahren mit Kofinanzie-
rungen gilt der Grundsatz der wettbewerblichen und transparenten
Vergabe. Es ist im Einzelfall zu prifen, ob das Vergaberecht Ges-
taltungsmaoglichkeiten erdffnet, wie z.B. die freihandige Vergabe in
den Fallen einer vorteilhafte Gelegenheit nach § 3 Nr. 4 Buchst. M
VOL/A.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Verfahren
Begrindung u. Dokumentation

Die FF SGB Il stellt eine Ermessensleistung dar. Die Ermessens-
entscheidung ist nachvollziehbar zu begriinden und zu dokumen-
tieren im Hinblick auf die rechtlichen Férdervoraussetzungen und
die Erforderlichkeit der Leistungen (VerBIS, coSachNT, Aktenvor-
gang). Die Ziele der Férderung sind vor Forderbeginn zu beschrei-
ben und ebenfalls zu dokumentieren (§ 16f Abs. 2 Satz 1 SGB II).

Wirkungskontrolle, Nachweis

Das Foérderangebot ist in die Eingliederungsstrategie fur den er-
werbsfahigen Hilfebedurftigen einzubeziehen und in einer Einglie-
derungsvereinbarung schriftlich zu fixieren.

Bei langerfristigen MaRnahmen ist nach § 16f Abs. 2 Satz 8 SGB ||
der Erfolg regelmaBig zu Uberprifen und zu dokumentieren (Ver-
BIS, coSachNT, Aktenvorgang). Es wird jedoch auch die Evaluati-
on von kurzfristigen MalRnahmen empfohlen. Aus der Erfolgsbeo-
bachtung sind Schllsse fiir die weitere Forderung zu ziehen, ggf.
sind Eingliederungsstrategie und Férderangebot anzupassen.

Prifungsintensitat

Die mit der FF SGB Il einhergehenden Prifungs- und Dokumenta-
tionspflichten fihren — auch nach dem Zeitpunkt der Bewilligung —
zu einer erhohten Prifungsintensitat. Dies ist bereits bei der Mal3-
nahmenkonzeption und -planung zu bericksichtigen.

Datenerfassung

Die Erfassung der Forderfélle hat zeitnah bei Beginn der Forde-
rung im IT-Verfahren coSachNT — Verfahrenszweig AMP unter
den entsprechenden Forderarten zu erfolgen. Die Richtigkeit und
Vollstandigkeit der erfassten Daten ist sicherzustellen.

Auch die Modifizierung (Aufstockung und Umgehung) von Basisin-
strumenten ist — da sie als ein einheitlicher Sachverhalt nach § 16f
SGB Il zu betrachten ist — statistisch nicht als Basisinstrument,
sondern insgesamt als FF SGB Il in coSachNT zu erfassen. Somit
werden Mehrfacherfassungen vermieden. Bis zur Implementierung
einer entsprechenden Erfassungsmoglichkeit sind diese Forderun-
gen in den Freitextfelder entsprechend zu kennzeichnen.

Mittelbewirtschaftung

Fir die dezentrale Mittelbewirtschaftung im IT-Verfahren FINAS-
HB wurden folgende Buchungsstellen eingerichtet:

e 1112/686 06/01 § 16f SGB Il - Normalférderung
e 1112/686 06/02 § 16f SGB Il - Projektférderung nach der BHO
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Der Beauftragte fir den Haushalt (BfdH) und/oder der/die Titel- Anteil der FF
verwalter haben sicherzustellen, dass der gesetzliche Hochstfér- SGB Il am EGT
derumfang der FF SGB Il von zehn Prozent der auf die Grundsi-

cherungsstelle nach § 46 Abs. 2 SGB Il entfallenden Mittel fir

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (Eingliederungstitel - EGT)

nicht Gberschritten wird.

Die jahrlich konkret verfliigbaren Ausgabemittel und Verpflich-
tungsermachtigungen berechnen sich aus den in § 1 der jahrlichen
Eingliederungsmittelverordnung resultierenden Verteilschlisseln
und dem im Bundeshaushalt veranschlagten Mitteln zur Eingliede-
rung in Arbeit.

Da § 46 Abs. 2 SGB Il auf das zugewiesene Budget abstellt, ver-
andert sich das Budget nicht durch unterjahrige Inanspruchnahme
der Deckungsfahigkeit zwischen Verwaltungskostenbudget und
Eingliederungsmitteln oder bei einer nicht vollstandigen Inan-
spruchnahme der nach § 46 Abs. 2 SGB Il zugewiesenen Einglie-
derungsmittel im Haushaltsjahr.

Sofern sich allerdings im laufenden Haushaltsjahr die Hohe der
nach § 46 Abs. 2 SGB Il zugewiesenen Eingliederungsmittel an-
dert, z. B. durch zusatzliche Mittel aus dem Nachtrag zum Bun-
deshaushalt, erfolgt die anteilige Anderung nach MaRgabe des
§16f Absatz 1 Satz 1 SGB Il auch beim Budget fir freie Eingliede-
rungsleistungen.

Die nach § 16f SGB Il durchzufiihrende freie Eingliederungsleis- Grundsatz der
tung ist vollstandig aus dem 10 %-Budget zu finanzieren. Dies gilt einheitlichen
auch bei einer Modifikation von Basisinstrumenten. Haushalts- Buchung
rechtlich ergibt sich dies aus dem Grundsatz der Haushaltsklarheit,

der verlangt, dass Ausgaben jeweils mit ihrem vollen Betrag zu

buchen sind. Demzufolge soll die Finanzierung einheitlicher Leis-

tungen mit derselben Zweckbestimmung nicht aus verschiedenen
Haushaltsstellen erfolgen (§ 35 Abs. 2 BHO).

9. Kofinanzierung bei ESF-Programmen

Fir die Finanzierung von Mallnahmetragern im Rahmen von ESF- Anwendbarkeit
Programmen bestehen keine Besonderheiten. Es gelten die all- der allgemei-
gemeinen Grundsatze des Auftragsrechts und des Zuwendungs- nen Grundsét-
rechts. Insbesondere ist das Prifschema (Anlage 2) zu beachten ze

Einer Grundsicherungsstelle steht es frei zu entscheiden, ob und
inwieweit sie sich mit den ihr zur Verfligung gestellten Eingliede-
rungsmitteln an der Finanzierung eines ESF-Programms der Lan-
der beteiligt.

Es entspricht der gangigen Praxis der Lander, im Rahmen von Praxis der
ESF-Programmen nicht nur Eingliederungsleistungen, sondern L&nder bei der
auch Arbeitslosengeld Il als nationale Kofinanzierung auszuwei- Ausweisung
sen. Die Ausweisung von Bundesmitteln als nationale Kofinanzie- der nationalen
rung im Rahmen von ESF-Programmen der Lander wird von der Kofinanzierung
Zentrale der BA oder den RDen nicht gepruft oder gewdrdigt. Ob
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und inwieweit die von der Grundsicherungsstelle in ein ESF-
Projekt eines Landes eingebrachten Bundesmittel gegeniber der
EU-Kommission als Teil der nationalen Kofinanzierung ausgewie-
sen werden, ist von den jeweiligen Landern zu prifen.

Die finanzielle Beteiligung an Kompetenzagenturen mit Mitteln des Finanzielle Be-
Bundes ist mdglich. Dies impliziert jedoch keineswegs eine auto- teiligung an
matische Férderung auf Grundlage des § 16f SGB Il und einer Kompetenz-
Projektférderung als Finanzierungsgrundlage. Vielmehr sind — wie agenturen
bei jeder Leistung der FF SGB Il — die vorrangigen Basisinstru-

mente und Leistungen Dritter zu prifen.

Die Beteiligung an der Férderung darf 20 Prozent der Gesamtaus-

gaben nicht Uberschreiten. (Forderrichtlinie der Initiative ,Jugend

und Chancen — Integration fordern“ vom 03.09.2008).

Sofern die Beteiligung Uber das Zuwendungsrecht erfolgen soll, ist

darauf zu achten, dass das Foérdervorhaben (Projektférderung)

und nicht die Institution an sich geférdert wird. Die Institutionelle

Forderung als zweite Saule des Zuwendungsrechts ist im Rahmen

von § 16f SGB Il nicht zulassig.
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Anlage 1

Fragen und Antworten zu 8§ 16f SGB Il
(FAQ-Liste)

Auszug aus der

~-Gemeinsamen Erkldrung des Bundesministeriums fir Arbeit und Soziales und der fur die
Grundsicherung fir Arbeitssuchende zustandigen Ministerien der Lander als aufsichtsflih-
rende Stellen nach § 47 SGB Il (im Folgenden Bund und Lander) zu den Leistungen zur Ein-
gliederung in Arbeit nach § 16 SGB Il .i V. §§ 45, 46 SGB Il und nach § 16f SGB Il (Vermitt-
lungsbudget, MaRnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung und Freie Foérde-
rung)“ vom 16.06.2009:

(a)

(b)

(c)

Wer ist ,langzeitarbeitslos” im Sinne des § 16f Abs. 2 Satz 4 SGB 11?
Wer langzeitarbeitslos im Sinne des § 16f Abs. 2 Satz 4 SGB |l ist, bestimmt sich nach
§ 18 SGB lIl.

Was bedeutet ,Kombination oder Modularisierung” im Sinne von 8 16f Abs. 2 Satz 2
SGB 11?

Die Regelung in § 16f Abs. 2 Satz 2 SGB II, wonach eine Kombination oder Modularisie-
rung von MaRnahmeinhalten zulassig ist, hat lediglich klarstellenden Charakter. Freie Leis-
tungen, die den Voraussetzungen des § 16f SGB Il entsprechen, kdnnen in dieser Weise
flexibel ausgestaltet werden.

Koénnen MalRnahmen oder MaBhahmeteile bei Arbeitgebern, die langer als vier Wo-
chen andauern, nach § 16f SGB Il gefordert werden, z.B. durch die Ubernahme von
Fahrkosten?

Fur Nicht-Langzeitarbeitslose werden die Moglichkeiten fir freie Leistungen durch das ge-
setzlich normierte Aufstockungs- und Umgehungsverbot begrenzt (§ 16f Abs. 2 Satz 3
SGB Il). Die Forderung von MalRnahmen oder MalRnahmeteilen bei Arbeitgebern ist nach
§ 16 SGB Il'i. V. m. § 46 SGB Il méglich. Danach diirfen Manahmen zur Aktivierung und
beruflichen Eingliederung oder Teile solcher MalRnahmen, die bei einem Arbeitgeber
durchgeflhrt werden, jeweils die Dauer von vier Wochen nicht Gberschreiten. Eine davon
abweichende, also insbesondere Uber die zeitliche Beschrankung hinausgehende Foérde-
rung von betrieblichen MalRnahmen ist deshalb auch auf der Grundlage von § 16f SGB ||
grundséatzlich nicht moglich.

Fur Langzeitarbeitslose mit einer negativen Prognose kann hingegen als Ausnahme vom
Grundsatz der Voraussetzungen und der Forderhéhe der Eingliederungsleistungen des
SGB Il und der in Bezug genommenen Instrumente des SGB Ill abgewichen werden. Da
es sich bei der zeitlichen Grenze um eine Anspruchsvoraussetzung von § 16 SGB Il i. V.
m. § 46 SGB Ill handelt, kann ein langzeitarbeitsloser erwerbsfahiger Hilfebedurftiger
demzufolge bei der Teilnahme an einer Ianger andauernden MalRhahme bei einem Arbeit-
geber gefordert werden, wenn dies flir seine Eingliederung in Arbeit erforderlich ist und
auch die Gbrigen Anforderungen an die Leistungen der Freien Forderung erfillt sind.
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(d)

(e)

()

Koénnen nach 8§ 16f SGB Il berufliche Qualifizierungen aul3erhalb der Regeln fir die
MaRnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung (8 16 SGB Il'i. V. m. § 46
SGB Ill) oder die Forderung der beruflichen Weiterbildung (8 16 SGB Ili. V. m.

88 77 ff. SGB Ill) geférdert werden?

Fir Nicht-Langzeitarbeitslose werden die Moglichkeiten fir freie Leistungen durch das ge-
setzlich normierte Aufstockungs- und Umgehungsverbot begrenzt (§ 16f Abs. 2 Satz 3
SGB Il). Die Vermittlung von beruflichen Kenntnissen kann entweder im Rahmen von
MalRnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach § 16 SGB Il i. V. m. § 46
SGB Il (sofern die Dauer der beruflichen Kenntnisvermittlung acht Wochen nicht tber-
schreitet) oder im Rahmen der Férderung der beruflichen Weiterbildung (§ 16 SGB Il i. V.
m. §§ 77 ff. SGB Ill) erfolgen. Fur Nicht-Langzeitarbeitslose sind Abweichungen von die-
sen Regelungen unzuldssig, etwa fehlende Zertifizierung des Bildungstragers oder ,Auf-
tragsmalRnahme* anstelle der Ausgabe eines Bildungsgutscheins bei einer Férderung der
beruflichen Weiterbildung.

Fur Langzeitarbeitslose mit einer negativen Prognose der Eingliederung kann hingegen
von den Voraussetzungen und der Férderhdhe der Basisinstrumente abgewichen werden,
da es sich bei der zeitlichen Grenze der beruflichen Kenntnisvermittiung um eine An-
spruchsvoraussetzung von § 16 SGB Il i. V. m. § 46 SGB Il handelt. Demzufolge kann im
Rahmen der freien Leistungen ein langzeitarbeitsloser erwerbsfahiger Hilfebedurftiger eine
von der Grundsicherungsstelle beauftragte Malinahme zur beruflichen Kenntnisvermittiung
zugewiesen werden, die l&dnger als 8 Wochen andauert, wenn dies fur seine Eingliederung
in Arbeit erforderlich ist und auch die tbrigen Anforderungen an die Leistungen der Freien
Forderung erfllt sind.

Kann nach 8§ 16f SGB Il ,aufsuchende Sozialarbeit* oder eine ,individuelle Stabili-
sierung” gefdrdert werden?

Da die Begriffe nicht trennscharf sind, kann eine pauschale Aussage nicht gegeben wer-
den. Sogenannte "niedrigschwellige Qualifizierungsangebote" (insbesondere fir Jugendli-
che wie die bis zum 31. Juli 2009 in § 241 Abs. 3a SGB Il geregelten Aktivierungshilfen)
oder Leistungen zur personlichen oder beruflichen Stabilisierung (z.B. Alltagsstrukturie-
rung oder Nachbetreuung nach Beschaftigungsaufnahme) kénnen beispielsweise im
Rahmen von MalRnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach § 16f SGB |l
i. V. m. § 46 SGB Il gefordert werden. Auch § 16f SGB Il kommt, soweit dariber hinaus
noch Bedarf bestehen sollte, grundsatzlich in Betracht. Leistungen, flr die andere Trager
zustandig sind, etwa Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit oder Hilfen zur
Erziehung nach dem SGB VIII, kénnen auch nicht tGber § 16f SGB Il aus Bundesmitteln
des SGB Il finanziert werden. Dies gilt auch bei MalRnahmen fir Langzeitarbeitslose, die
vom Aufstockungs- und Umgehungsverbot ausgenommen sind

Koénnen nach 8§ 16f SGB Il Mallnahmen der Gesundheitsforderung oder ein , Ge-
sundheitscoaching” gefdrdert werden?

Es gilt in entsprechender Weise das zu den Stichworten ,aufsuchende Sozialarbeit” / ,indi-
viduelle Stabilisierung“ Dargelegte: Gesundheitsorientierung, Malnahmen zur gesundheit-
lichen Pravention oder ,Gesundheitscoaching” kénnen Bestandteil von Mallhahmen zur
Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach § 16 SGB Il i. V. m. § 46 SGB Il sein und
in diesem Rahmen geférdert werden, sofern diese Elemente nicht alleinige Bestandteile
der MalRnahmen sind. Auch § 16f SGB Il kommt, soweit dariber hinaus noch Bedarf be-
stehen sollte, grundsatzlich in Betracht. Die alleinige Férderung von Leistungen, fir die die
gesetzliche Krankenversicherung dem Grunde nach zustandig ist (z. B. MalRnahmen der
gesundheitlichen Pravention nach § 20 SGB V), ist hingegen weder nach § 16 SGB Il i. V.
m. §§ 45 oder 46 SGB Il noch nach § 16f SGB Il mdglich. Dies gilt auch dann, wenn das
Aufstockungs- und Umgehungsverbot flir Langzeitarbeitslose gelockert ist.
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Q)

(h)

(i)

)

Koénnen nach 8§ 16f SGB Il Alphabetisierungskurse fir Deutsche gefdordert werden?
Alphabetisierung kann Bestandteil einer MalRnahme zur Aktivierung und beruflichen Ein-
gliederung nach § 16 SGB Il i. V. m. § 46 SGB Il sein. Die Teilnahme an einem Alphabeti-
sierungskurs kann im Einzelfall auch tber § 16 SGB Ili. V. m. § 45 SGB Il unterstitzt wer-
den. Soweit dariiber hinaus noch Bedarf bestehen sollte, kommt auch § 16f SGB Il unter
den dargelegten Voraussetzungen in Betracht. Scheitert eine Férderung nach § 16 SGB I
i. V. m. §§ 45, 46 SGB lll daran, dass Leistungen finanziert werden sollen, fir die ein an-
derer Trager zustandig ist, kann die Leistung aus diesem Grund auch nicht als Freie Foér-
derung nach § 16f SGB Il erbracht werden. Dies gilt auch dann, wenn das Aufstockungs-
und Umgehungsverbot fiir Langzeitarbeitslose gelockert ist.

Konnen uber § 16f SGB Il Sprachkurse fir Migranten gefordert werden?

Zunachst wird auf § 16 SGB Il'i. V. m. §§ 45 und 46 SGB Ill verwiesen und die sich daraus
ergebenden Mdoglichkeiten, Sprachkurse fir Migranten im Rahmen der Basisinstrumente
zu férdern. Sofern darlber hinaus weitergehender Bedarf bestehen sollte, kommt unter
Beachtung der dargelegten Anforderungen auch eine Freie Férderung in Betracht. Zu be-
achten ist jedoch, dass die Durchfiihrung oder Finanzierung von Integrationskursen auf
der Grundlage von § 16f SGB Il ebenfalls nicht mdglich ist, da hierfir das Bundesamt flr
Migration und Flichtlinge zustandig ist. Dies gilt auch dann, wenn das Aufstockungs- und
Umgehungsverbot fir Langzeitarbeitslose gelockert ist.

Kénnen nach § 16f SGB Il Fahrkosten zu Eignungsfeststellungen fir Sprachkurse
tibernommen werden?

Solche Fahrtkosten kdnnen bereits nach § 16 SGB Il i. V. m. § 45 oder nach § 16 SGB I .
V. m. §46 SGB lll tbernommen werden. Fur eine Freie Forderung wird deshalb in der
Regel kein Bedarf bestehen. Kénnen nach § 16 SGB Il i. V. m. §§ 45, 46 SGB lll solche
Kosten nicht Gbernommen werden, weil dafir ein anderer Leistungstrager zustandig ist,
scheidet aus diesem Grund gleichermalien eine Finanzierung auf der Grundlage von § 16f
SGB Il aus. Dies gilt auch dann, wenn das Aufstockungs- und Umgehungsverbot fiir Lang-
zeitarbeitslose gelockert ist.

Konnen nach 8 16f SGB Il Reparaturkosten oder die Neuanschaffung eines PKW
geférdert werden bei

- erwerbstatigen Hilfebedurftigen,

- Erwerbstatigen, die nicht (mehr) hilfebedurftig sind?
Leistungen nach dem SGB Il erhalten nur erwerbsfahige Hilfebedlrftige im Sinne der
§§ 7 ff. SGB II. Personen, die danach nicht, nicht mehr oder noch nicht hilfebedurftig sind,
kénnen daher keine Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB |l gewahrt wer-
den. Dies gilt auch fir die freien Leistungen nach § 16f SGB IlI.

Ist ein Beschaftigter hingegen anspruchsberechtigt im Sinne der §§ 7 ff. SGB |l stehen fir
ihn die Leistungen der Freien Forderung zur Verfigung.

¢ Die Aufnahme einer (anderen) versicherungspflichtigen Beschaftigung kann auch fur
erwerbstatige Bezieher von Arbeitslosengeld Il aus dem Vermittlungsbudget nach
§ 16 SGB Il'i. V. m. § 45 SGB lll unterstitzt werden.

e Die Sicherung oder Stabilisierung eines bestehenden Beschaftigungsverhaltnisses
ist Uber den Zeitraum der Beschaftigungsaufnahme hinaus kein Regelungsgegens-
tand nach dem SGB Ill. Da spezifische Regelungen auch das SGB II hierfur nicht
enthalt, kommt die Gewahrung von freien Eingliederungsleistungen nach § 16f
SGB Il in Betracht, wenn dies im Einzelfall erforderlich ist, um im Sinne des § 1
Abs. 1 Satz 2 SGB Il die Beibehaltung einer Erwerbstatigkeit zu unterstitzen. Dabei
ist die Ubernahme oder ein Zuschuss zu Reparaturkosten fiir das KfZ des erwerbs-
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(k)

V)

(m)

(n)

fahigen Hilfebedurftigen oder die Férderung der Neuanschaffung eines PkW - ggf.
auch als Darlehen - denkbar. Es ist in jedem Fall eine Einzelfallprifung vorzuneh-
men. Die Leistungsgewahrung muss insbesondere im konkreten Fall erforderlich
sein und unter Beachtung der Grundsatze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit er-
folgen. Die Prufung und ihr Ergebnis sind nachvollziehbar zu dokumentieren.

e Fur die Forderung einer bestehenden selbstandigen Tatigkeit steht grundsatzlich die
Regelung des § 16¢ SGB Il zur Verfligung.

Kann auf der Grundlage von 8§ 16f SGB Il einem erwerbsfahigen Hilfebedurftigen die
Teilnahme an einer MaBhahme oder die Mitwirkung an seiner Eingliederung in Ar-
beit durch eine finanzielle Zusatzleistung , belohnt* oder ihm hierzu ein Anreiz ge-
setzt werden (, Motivationspramien“ o. a.)?

Die freien Leistungen mussen den Zielen und Grundsatzen des SGB Il entsprechen (§ 16f
Abs. 2 Satz 1 SGB Il). Eines der zentralen Prinzipien des SGB Il ist der Grundsatz des
Forderns (§ 2 SGB Il). Zum Fordern gehért u. a., dass jeder erwerbsfahige Hilfebedurftige
aktiv an allen Mallinahmen zu seiner Eingliederung in Arbeit mitwirkt, seine Arbeitskraft zur
Beschaffung seines Lebensunterhalts einsetzt und — sofern eine Erwerbstatigkeit auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit nicht méglich ist — eine angebotene zumutba-
re Arbeitsgelegenheit Ubernehmen muss. Kommt der erwerbsfahigen Hilfebedurftige sei-
nen Pflichten nicht nach, drohen Sanktionen gemaf § 31 SGB Il. Dem Grundsatz des For-
derns wirde es daher nicht entsprechen, wenn erwerbsfahige Hilfebedrftige vielmehr
umgekehrt einen finanziellen Vorteil oder Anreiz allein daflr erhielten, dass sie ihren ge-
setzlichen Pflichten nachkommen.

Eine Ausnahme hiervon stellt das Einstiegsgeld nach § 16b SGB Il dar. Es handelt sich
hierbei um eine gesetzlich geregelte Leistung mit Anreizfunktion, die durch § 16f SGB Il
nicht unterlaufen werden kann. Ein Abweichen von Voraussetzungen und Férderhéhe des
Einstiegsgeldes bei Langzeitarbeitslosen mit negativer Prognose ist wegen des nicht gel-
tenden Aufstockungs- und Umgehungsverbotes moglich. Damit besteht bei diesem Perso-
nenkreis die Moglichkeit, im Rahmen von § 16f SGB Il freie Leistungen mit Anreizfunktion
zu erbringen (modifiziertes Einstiegsgeld).

Kann auf der Grundlage von 8§ 16f SGB Il Nachhilfe fiir Schuler in der letzten Klasse
vor Schulabschluss geférdert werden?

Nein. Nachhilfe fur Schuler, die der allgemeinen Schulpflicht unterliegen, fallt in die Zu-
standigkeit der Lander. Das Bund-Lander-Kompetenzgefluge wird durch § 16f SGB Il nicht
verandert.

Kann auf der Grundlage von 8§ 16f SGB Il ,,Berufsorientierung” fir Eltern mit Migra-
tionshintergrund in deren Muttersprache geférdert werden, um damit die Aufnahme
einer Arbeit oder Ausbildung der Kinder zu unterstitzen / flankieren?

Nein. Die Leistungen der Freien Forderung kdnnen nur an erwerbsfahige Hilfebedurftige
erbracht werden, wenn dies fur deren Eingliederung in Arbeit erforderlich ist. Bei der Ge-
wahrung von Leistungen an die Eltern des erwerbsfahigen Hilfebedirftigen ist dies nicht
der Fall. Der Schiiler selbst kann die Angebote zur Berufsorientierung und Berufswahlvor-
bereitung der Agenturen fUr Arbeit als Trager der Arbeitsférderung sowie der Trager der
Grundsicherung fir Arbeitsuchende in Anspruch nehmen.

Koénnen nach 8§ 16f SGB Il Praktika fur Schuler gefordert werden?

§ 16f SGB Il erweitert die Moglichkeiten flr die Gewahrung von Leistungen zur Eingliede-
rung in Arbeit an erwerbsfahige Hilfebedurftige. Schilerinnen und Schiler allgemein bil-
dender Schulen unterliegen regelmaRig der allgemeinen Schulpflicht, die in den Zustan-
digkeitsbereich der Lander fallt. Die Férderung von Schilern allgemein bildender Schulen
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durch das Arbeitsférderungsrecht und das Recht der Grundsicherung fur Arbeitsuchende
ist ausschlieBlich im Rahmen der gesetzlich geregelten Leistungen maoglich. Schilerprakti-
ka kénnen somit allenfalls Bestandteil von Mallnahmen zur vertieften Berufsorientierung
und Berufswahlvorbereitung (§ 16 SGB Il i. V. m. §§ 33 und 421q SGB Ill) sein, die einer
mindestens 50 %igen Kofinanzierung Dritter bedurfen. Die Gewahrung von Eingliede-
rungsleistungen nach dem SGB Il, einschliellich freier Leistungen nach § 16f SGB I,
kommt daher von vornherein nicht in Betracht.

(o) Kann nach 8§ 16f SGB Il zur Eingliederung eines erwerbsfahigen Hilfebedurftigen
auch ein Arbeitgeber im Ausland geférdert werden?
Nein. Geltungsbereich des SGB Il ist das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland.

(p) Konnen freie Leistungen an einen erwerbsféhigen Hilfebedurftigen nach § 16f SGB
Il auch als Darlehen erbracht werden?
Ja. § 16f SGB |l lasst die Form der Leistungsgewahrung (Zuschuss oder Darlehen) offen.
Bei Nicht-Langzeitarbeitslosen ist ein Ausweichen auf die freien Leistungen zum Zwecke
der Umgehung der beim Vermittlungsbudget geregelten Zuschussgewahrung unzulassig.

(q) Koénnen nach 8§ 16f SGB Il kombinierte Projekte gefordert werden, die Leistungen
zur beruflichen Integration mit Drogenberatung kombinieren?
Solange die jeweilige Finanzierungsverantwortung von Bund und kommunalem Trager
(§ 46 Abs. 1 Satz 1, § 6 Abs. 1 Satz 1 SGB Il) gewahrt wird, kommt auch eine (anteilige)
Forderung von Projekten in Betracht (Zuwendung nach §§ 23, 44 BHO), die Leistungen
verschiedener Trager miteinander verbinden.

(r) Koénnen Dritte nach 8§ 16f SGB Il mit der Finanzierung von Personal- und Sachkosten
unterstutzt werden?
Die Finanzierung von Personal- und Sachkosten kommt im Rahmen einer institutionellen
Forderung oder einer Projektforderung (jeweils im Sinne des Zuwendungsrechts, §§ 23, 44
BHO) in Betracht. Eine institutionelle Forderung ist nach § 17 Abs. 1 Satz 2 SGB Il zur an-
gemessenen Unterstlitzung der Trager der Freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tatigkeit auf
dem Gebiet der Grundsicherung fur Arbeitsuchende moglich; § 16f SGB Il bietet fur eine
institutionelle Forderung mit seiner eindeutigen Benennung nur der Projektforderung keine
Grundlage. Sollen Personal- und Sachkosten im Rahmen einer Projektférderung Uber-
nommen werden, ist § 16f SGB Il hingegen einschlagig.

(s) Ist es zutreffend, dass sich die mit dem Konjunkturpaket eingefihrten Erleichterun-
gen beim Vergaberecht auch auf arbeitsmarktpolitische Dienstleistungen beziehen?
Ja. Das Bundeskabinett hat am 27. Januar 2009 zur Beschleunigung von Investitionen be-
schlossen, die Vergabeverfahren des Bundes fiir die Jahre 2009 und 2010 zu vereinfa-
chen. Dem entsprechend hat der Bundesminister fur Wirtschaft und Technologie (BMWi)
mit Erlass vom 27. Januar 2009 Malinahmen zur Vereinfachung und Beschleunigung bei
der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsauftragen geregelt. Kiinftig kénnen Liefer- und
Dienstleistungsauftrage bis zu einem geschatzten Auftragswert von 100.000 Euro im We-
ge der Freihdndigen Vergabe bzw. der Beschrankten Ausschreibung vergeben werden.
Diese Sonderklausel ist auch fir nicht-investive Malinahmen, also arbeitsmarktpolitische
Dienstleistungen anwendbar. Zur Schaffung von Transparenz ist fur Auftrdge ab einem
Auftragswert von 25.000 Euro eine nachtragliche Bekanntmachung der Auftragserteilung
vorgesehen.
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Zusatz zur Antwort in der Gemeinsamen Erklarung zu Frage (s):

Die ministeriellen Vorgaben sind stets vor der Beschleunigungsintention des Kabinetts (Dring-
lichkeit) zu betrachten. Sofern vor Einleitung des Beschaffungsverfahrens — z.B. anhand des
Zeitplans — erkennbar ist, dass eine Freihandige Vergabe keinen zeitlichen Vorteil gegentber
einer Offentlichen Ausschreibung oder einer Beschrankten Ausschreibung bringt, ist das Re-
gelverfahren bzw. bei Vorliegen der Ausnahmetatbestidnde die Beschrankte Ausschreibung
anzuwenden.

Da das Wettbewerbsprinzip unberuhrt bleibt, hat auch die Freihdndige Vergabe nach § 3 Nr. 4
Buchst. f VOL/A grundsatzlich im Wettbewerb, d.h. es sind mindestens drei schriftliche Ange-
bote einzuholen, zu erfolgen. Dies gebietet zusatzlich auch der Grundsatz der wirtschaftlichen
und sparsamen Verwendung von Haushaltsmitteln
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Anlage 2
Darstellung der Finanzierung von Eingliederungsleistungen aus Bundesmitteln

bei Einbeziehung von Dritten unter besonderer Berticksichtigung von Kofinanzie-
rungen

Eingliederungsleistungen nach Eingliederungsleistungen
§§ 16, 16b — g ohne 16f SGB II der Freien Forderung
(Basisinstrumente) nach § 16f SGB |
Offentlicher Auftrag Ausdruckliche Auftragsregelung Leistungsaustausch zur
(Vergaberecht) oder Erbringung freier Eingliede-
Auftrag nach § 17 Abs. 2 SGB |l rungsleistungen
Ggf. Freihdndige Vergabe nach VOL/A
Projektférderung (Zu- Zuwendungsbescheid nach
wendungsrecht §§ 23, Keine Projektférderung § 16f Abs. 2 Satz 7 SGB I
44 BHO) (z.B. Finanzierung von
ESF-Projekten)

Sonderfall: Gezielte Férderung von Tragern der freien Wohlfahrtspflege nach § 17 Abs. 1
SGBI I

Umsetzungsschritte:

1) Prufung, ob eine arbeitsmarktpolitische Mallnahme mit Basisinstrumenten bei Einhaltung der
Fordervoraussetzungen durchgefuhrt werden kann:

wenn ja: Finanzierung des Projekttragers durch 6ffentlichen Auftrag mit Anwen-
dung des Vergaberechts nach VOL/A
Méglichkeit der freihdndigen Vergabe entsprechend dem Vergaberecht
kann genutzt werden, z.B. bei vorteilhafter Gelegenheit

wenn nein:  Malnahme ist nicht mit Basisinstrumenten durchfihrbar — weiter zu 2)

2) Prifung, ob MaRnahme als freie_Leistung nach § 16f Abs. 1 und 2 Satz 1 - 6 SGB Il durch-
fuhrbar ist:

wenn ja: Prifung des Finanzierungsweges

a) Offentlicher Auftrag bei Vorliegen eines wettbewerbsre-
levanten Leistungsaustausches (Vergabe nach VOL/A,
ggf. freihandige Vergabe)

Prifrecht — oder

b) Zuwendungsbescheid nach § 16f Abs. 2 Satz 7 SGB |l

i.V.m. §§ 23, 44 BHO

aa) Finanzierung entsprechend dem konkreten Bundes-
interesse

bb) ggf. Pauschale in Ho6he von 20 % nach Nr. 2.3.1
VV-BHO zu § 44

wenn nein:  keine Finanzierungsmaoglichkeit aus SGB |I-Bundesmitteln
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Ubersicht tiber wesentliche Regelungen des Zuwendungsrechts
nach den 88 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO)

Der folgende Beitrag soll als Orientierung die wesentlichen Punkte der
Projektférderung im Rahmen des Zuwendungsrechts nach den §§ 23 und
44 der Bundshaushaltsordnung (BHO) darstellen. Aufgrund des Umfangs
der Regelungen und der Komplexitat dieser Form der Leistungsgewah-
rung / Finanzierung ist nur eine Skizzierung ausgewahlter Punkte moglich.
Nahere Informationen sind den Verwaltungsvorschriften der BHO (VV-
BHO) sowie deren Allgemeinen Nebenbestimmungen zu entnehmen, die
auch fir Zuwendungen im Bereich der FF SGB Il verbindlich anzuwenden
sind. In Zweifelsfallen ist es ratsam, die umfangreichen Kommentierungen
zu §§ 23, 44 BHO heranzuziehen oder zur vorsorglichen Klarung an ge-
eigneter Stelle nachzufragen.

Unter Zuwendungsgeber ist im Folgenden die Grundsicherungsstelle zu
verstehen, unter Zuwendungsempfanger der Trager des Projekts.

Begriff der Zuwendung

Unter Zuwendungen versteht man im Haushaltsrecht (freiwillige) Leistun-
gen des Bundes an Stellen aul3erhalb der Bundesverwaltung zur Erfullung
bestimmter Zwecke. Es handelt sich also um zweckgebundene Geldleis-
tungen offentlich-rechtlicher Art, auf die der Zuwendungsempfanger kei-
nen dem Grunde oder der H6he nach bestimmten Rechtsanspruch hat.
Der Bund wird dabei nicht fiskalisch, sondern ausschliellich hoheitlich
tatig.

Bei der Zuwendung besteht zwar ein Uber- bzw. Unterordnungsverhaltnis,
jedoch kein Weisungsrecht des Zuwendungsgebers gegeniber dem Zu-
wendungsempfanger. Ebenso findet kein unmittelbarer Leistungsaus-
tausch statt, d.h. flir die Zuwendungen hat der Zuwendungsempfanger
keine konkret vorgegebene einzelne oder aufeinander folgende Aufgaben
zu erfillen. Vielmehr steht ein gemeinsames Engagement - wenn auch
mit unterschiedlichen Zielen und Motivationen - zur Erreichung eines im
Zuwendungsbescheid vordefinierten Zwecks im Vordergrund.

Zuwendungen durfen nur getatigt werden, wenn der Bund an der Erfiil-
lung der Aufgaben des Zuwendungsempfangers ein erhebliches Interesse
hat (dass eine Foérderung aus Sicht des Bundes wiinschenswert und/oder
sinnvoll ist, reicht hier nicht aus), welches ohne die Gewahrung der Zu-
wendungen nicht oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden
kann.

Zuwendungen sind:

e Zuschusse

¢ Schuldendiensthilfen und andere nicht riickzahlbare Leistungen

e zweckgebundene Darlehen (riickzahlbar) und andere bedingt oder un-
bedingt rlickzahlbare Leistungen
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Keine Zuwendungen sind:

e Sachleistungen

e Leistungen, auf die ein dem Grunde und der Hohe nach unmittelbar
durch Rechtsvorschriften (z.B. Gesetz) begrindeter Anspruch besteht

e Ersatz von Aufwendungen

e Entgelte auf Grund von Vertragen, die den Preisvorschriften fur 6ffentli-
che Auftrage unterliegen, d.h. alle gegenseitigen Vertrage, in denen die
Erbringung von Leistungen (Lieferungen, Dienstleistungen usw.) gegen
Entgelt vereinbart wird (z.B. Mietvertrage)

e satzungsmaRige Mitgliedsbeitrage einschlie3lich Pflichtumlagen.

Zuwendungsempfanger

Als Zuwendungsempfanger kommen ausschliefl3lich Stellen auRerhalb der Stellen aul3er-
Bundesverwaltung in Betracht, z.B.: halb der Bun-

e Privatpersonen, juristische Personen des Privatrechts, private Unter- desverwaltung

nehmen

 Offentliche Unternehmen

e Juristische Personen des offentlichen Rechts (z.B. Stiftungen, Zweck-
verbande)

Die Rechtsform des Zuwendungsempféangers sollte bereits bei der An-
tragstellung abgeklart werden.

Zuwendungsarten

Zuwendungen kénnen zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsemp- Projektférde-
fangers fur einzelne fachlich, inhaltlich, zeitlich und finanziell abgegrenzte rung
Vorhaben (z.B. Modellprojekte) erfolgen. Damit sind in erster Linie innova-

tive Ansatze gemeint, welche bisher nicht oder nicht in dieser Form reali-

siert wurden bzw. werden konnten und die mit begrenzten (finanziellen)

Ressourcen innerhalb eines bestimmten Zeitraums mit einer inhaltlich

abgegrenzten Zielsetzung (Zweck) erprobt werden sollen.

Nicht zuldssig sind Zuwendungen, die zur Deckung der gesamten Ausga- keine Instituti-
ben oder eines nicht abgrenzbaren Teils der Ausgaben des Zuwendungs- onelle Forde-
empfangers dienen und damit die Institution als solche férdern, da in § 16f rung

SGB Il ausschlieBlich auf die Projektférderung verwiesen wird.

Finanzierung

Das Zuwendungsrecht geht davon aus, dass die Finanzierung des Vorha- Subsidiaritats-
bens vorrangige Aufgabe des Zuwendungsempfangers ist. Dieser hat prinzip

alles in seinen Kraften Stehende und Zumutbare zu unternehmen, um das

Vorhaben aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Die Offentliche Férderung ist

demgegeniiber nachrangig. Es sind daher vorab folgende Uberlegungen

anzustellen und Auflagen zu beriicksichtigen:

¢ Vorrang von Burgschaften, Garantien oder sonstigen Gewahrleistungen

¢ Projektférderung grundsatzlich nur, wenn mit dem Vorhaben noch nicht
begonnen wurde (keine rickwirkende Leistungsgewahrung zulassig)

e Vorrang der rickzahlbaren Zuwendung (Darlehen)

¢ Vorrang von Teilfinanzierung
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¢ bei Festbetragsfinanzierung Auszahlung der Zuwendung erst, wenn die
Mittel des Zuwendungsempfangers verbraucht sind, bei Anteilfinanzie-
rung, wenn die Eigenmittel anteilig verbraucht sind

e angemessene Beteiligung Dritter (Kofinanzierungen) einfordern, wenn
der zu fordernde Zweck auch in deren Interesse liegt

e Reduzierung (ggf. Rickforderung) der Zuwendung, sofern sich die
Ausgaben des Zuwendungsempfangers nachtraglich gegeniber den
prognostizierten Werten verringern

¢ Verbot der Bildung von Rucklagen.

Die mit dem Zuwendungszweck verbundenen Ausgaben und Einnahmen Finanzierungs-
des Zuwendungsempfangers sind bei der Projektférderung in einem diffe- plan
renzierten Finanzierungsplan (Anlage zum Antrag auf Zuwendung) aufzu-
fihren, welcher die beabsichtigte Gesamtfinanzierung ausweist und somit

die Notwendigkeit der Zuwendung erkennen lasst.

Der Finanzierungsplan ist, sofern keine andere Regelung besteht, ver-
bindlich. Bei der Projektférderung kénnen die Einzelansatze jedoch
grundsatzlich um bis zu 20% uUberschritten werden, sofern an anderer
Stelle in gleichem Mal3e Einsparungen erfolgen.

Weitere Anderungen des Finanzierungsplans im Laufe des Projekts be-
dirfen der Zustimmung des Zuwendungsgebers.

Finanzierungsarten

Die Zuwendung bemisst sich auf der Grundlage eines bestimmten Anteils Anteilfinanzie-
| Prozentsatzes der anerkannten zuwendungsfahigen Ausgaben des Zu- rung
wendungsempfangers und erscheint vor allem bei finanzstarken Zuwen-
dungsempfangern geeignet. Die Zuwendung ist vorab bei der Bewilligung

auf einen Hoéchstbetrag zu begrenzen. Einsparungen und/oder Mehrein-

nahmen mindern die Zuwendung entsprechend.

Die Zuwendung umfasst den Betrag, welcher die Finanzierungslicke des Fehlbedarfsfi-
Zuwendungsempfangers schliet zwischen seinen anerkannten zuwen- nanzierung
dungsfahigen Ausgaben einerseits und seinen Eigenmitteln, sonstigen

Mitteln wie Einnahmen und Drittmittel andererseits. Der Bedarf an Zu-

wendung muss dem Finanzierungsplan zu entnehmen sei und ist vorab

bei der Bewilligung auf einen Hochstbetrag zu begrenzen. Diese Form der

Zuwendung erscheint vor allem bei finanzschwachen Zuwendungsemp-

fangern geeignet. Einsparungen und/oder Mehreinnahmen mindern die

Zuwendung entsprechend.

Die Zuwendung erfolgt in Form eines festen Betrags an den anerkannten Festbetragsfi-
zuwendungsfahigen Ausgaben des Zuwendungsempfangers. Die Festbe- nanzierung
tragsfinanzierung wird z.B. aus Grinden der Verwaltungsvereinfachung

genutzt, wenn typische Ausgabenstrukturen bestehen, die Pauschalierun-

gen (feste Betrage) rechtfertigen. Dabei kann die Zuwendung auch als ein

Vielfaches eines Betrages festgesetzt werden, der sich fir eine bestimmte

Einheit ergibt (z.B. Festbetrag pro MaRnahmeteilnehmer und Tag, Stun-

denhonorare usw.). Einsparungen und/oder Mehreinnahmen verbleiben in

voller H6he beim Zuwendungsempfanger, auller seine Gesamtausgaben

liegen unter dem Zuwendungsbetrag.
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Von der Festbetragsfinanzierung begrifflich zu unterscheiden ist die eben-
falls aus Grinden der Verwaltungsvereinfachung zulassige Pauschalie-
rung der zuwendungsfahigen Ausgaben auf der Grundlage fester Betrage
(Nr. 2.3 VV-BHO zu § 44). Wenn samtliche zuwendungsfahige Ausgaben
eines Projekts im Wege der Pauschalierung zuwendungsfahiger Ausga-
ben ermittelt werden, ergibt sich hieraus jedoch die Finanzierungsart der
Festbetragsfinanzierung.

Dem Zuwendungsempfanger werden — bis zu einem vorab festgelegten Vollfinanzie-
Hochstbetrag - alle anerkannten zuwendungsfahigen Ausgaben finanziert. rung

Diese Form der Zuwendung ist nur ausnahmsweise zu wahlen. Sie ist

besonders zu begriinden. Im Ubrigen ist insbesondere bei dieser Finan-

zierungsart die deutliche Abgrenzung zum o6ffentlichen Auftrag zu beach-

ten und im Antragsprifungsvermerk darzustellen. Einsparungen und/oder
Mehreinnahmen mindern die Zuwendung entsprechend.

Bei der Wahl der Finanzierungsart sind der Grad des Bundesinteresses Gebot der Wirt-
im Vergleich zum Interesse des Zuwendungsempfangers und ggf. Dritter schaftlichkeit
sowie das Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Ein und Sparsam-
bestimmter Zweck soll mit dem geringsten Mitteleinsatz erreicht werden Kkeit

(sog. ,Minimalprinzip®).

Forderdauer

Der Bewilligungszeitraum fir eine Zuwendung ist in der BHO und den VV-
BHO nicht explizit geregelt, die Zuwendung sollte aber in erster Linie als
Anschubsfinanzierung verstanden werden.

Eine Projektférderung kann durchaus fir mehrere Jahre erfolgen. Der
Bewilligungszeitraum kann allerdings nie langer dauern als die Ausgabe-
ermachtigung fur die betreffende Zuwendung.

Auszahlungsmodalitaten

Die Zuwendungen werden dem Zuwendungsempfanger nicht im Voraus Mittelabruf
gezahlt, sondern sind von diesem beim Zuwendungsgeber schriftlich an- nach Bedarf
zufordern (Mittelabruf). Die Zuwendungen oder Teilbetrage der Zuwen-

dungen durfen vom Zuwendungsempfanger nur insoweit und nicht eher

angefordert werden, als sie innerhalb von bestimmten Fristen nach ihrem

Erhalt bendtigt werden (Bedarf). Diese Frist betragt bei der Projekitférde-

rung zwei Monate.

Mit dieser Regelung (Gebot der zeithahen Verwendung) soll verhindert

werden, dass der Zuwendungsempfanger die Zuwendung bereits zu Be-

ginn des Projekts in voller Héhe abruft und bis zu deren tatsachlicher
Verwendung aus Steuergeldern Zinsgewinne erwirtschaftet, die ihm nicht

zustehen.

Der Bedarf an Zuwendung errechnet sich — einfach dargestellt — aus den

vom Zuwendungsempfanger geleisteten bzw. zu leistenden Ausgaben

abziglich seiner vorrangig einzusetzenden eigenen und sonstigen Mitteln

wie Einnahmen und Drittmittel. Die konkrete Héhe der Zuwendung orien-

tiert sich an der gewahlten Finanzierungsart.

Die Auszahlung erfolgt frhestens, wenn der Zuwendungsbescheid be-
standskraftig geworden ist (nach Ablauf Widerspruchsfrist der Rechtsbe-
helfsbelehrung oder vorgelegtem Verzicht auf Rechtsbehelf).
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Zuwendungen sind immer zweckgebunden. Der Zuwendungsempfanger Zweckbindung
darf Uber die aus den staatlichen Mitteln finanzierten Sachwerte daher und Zweckbin-
nicht beliebig verfigen, da sonst die Gefahr bestlinde, dass staatliche dungsfristen
Investitionen verloren gehen.

Die zur Erfullung des Zuwendungszwecks beschafften oder hergestellten

Gegenstande sind daher in aller Regel zu inventarisieren. Der Zuwen-

dungsgeber sichert die Sachwerte mit sogenannten Zweckbindungsfristen

(z.B. VerauRerung von fur das Projekt angeschafften EDV-Geraten fru-

hestens nach finf Jahren).

Bei zweckfremder Verwendung und/oder Nichteinhaltung der Zweckbin-

dungsfristen ist die Zuwendung ganz oder teilweise vom Zuwendungs-

empfanger zu erstatten.

Mitteliberwachung / Verwendungsnachweisprifung

Die Zustandigkeit fir die Uberwachung der Mittelverwendung obliegt dem
Zuwendungsgeber. Zu seinen Aufgaben gehdren nicht nur die Prifung
des Abrufs der Mittel und deren Verwendung, sondern auch die Uberprii-
fung der Pflichten des Zuwendungsempfangers und die Beobachtung der
Entwicklung und des Verlauf des Fordervorhabens als Ganzes. Hilfreich
sind dabei u. a regelmalige Kontakte mit dem Zuwendungsempfanger,
ortliche Erhebungen oder die Auswertung von Pressemitteilungen.

Der Umfang und die wesentlichen Ergebnisse der Prifungen sind zu do-
kumentieren.

Der Verwendungsnachweis ist vom Zuwendungsempfanger innerhalb Verwendungs-
einer bestimmten Frist zu erbringen und besteht in der Regel aus einem nachweis
Sachbericht sowie einem zahlenmafRigen Nachweis.

Bei der Projektforderung sind im Sachbericht Ziel und Zweck der Zuwen-

dung mit dem Erreichten abzugleichen und die Tatigkeit des Zuwen-
dungsempfangers darzustellen. Im zahlenmaRigen Nachweis sind die

Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt

entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans auszuweisen. Dem

Nachweis sind die Originalbelege fur alle Einnahmen und Ausgaben bei-

zufigen.

Folgende Fragen dienen zur Orientierung bei der Durchfiihrung der Ver- Beispielhafte

wendungsnachweisprufung: Praffragen
e Entspricht der Verwendungsnachweis den inhaltlichen und formalen
Anforderungen?
e Wurde mit der Zuwendung der vordefinierte Zweck (z.B. Projektauftrag)
erreicht?

e Wurde die Zuwendung fristgerecht abgerufen und flir den bestimmten
Zweck verwendet?

e Wurden alle Einnahmen, die im Zusammenhang mit dem Projekt ste-

hen, auch fir dieses eingesetzt?

Wurde das Besserstellungsverbot eingehalten?

Wurde der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachtet?

Erfolgte eine ordnungsgemafle Buchflhrung?

Wurden die Originalbelege eingereicht?

Stimmt der zahlenmafRige Nachweis mit der Buchfiihrung und den Be-

legen Uberein?
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Nach § 88 Abs. 1 BHO pruft der Bundesrechnungshof die gesamte Haus-
halts- und Wirtschaftsflihrung des Bundes. Insoweit erstreckt sich die von
ihm durchzufiihrende Finanzkontrolle auch auf alle im Zusammenhang mit
der Bewirtschaftung von Zuwendungen stehenden finanzwirksamen Akti-
vitdten des Zuwendungsgebers. Der Zuwendungsgeber ist nach § 95
BHO dazu verpflichtet, dem Bundesrechnungshof auf Verlangen die aus
seiner Sicht fur die Prufung notwendigen Unterlagen vorzulegen und ihn
die erbetenen Auskunfte zu erteilen.

Der Bundesrechnungshof ist darliber hinaus auch berechtigt, Prifungen
direkt beim Zuwendungsempfanger durchzufihren (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr.
3 BHO). Werden von dort die Zuwendungen an Dritte weitergeleitet, fallen
auch diese unter das Prufrecht.

Verfahren

Zuwendungen werden nur auf schriftliche Antragstellung des Zuwen-
dungsempfangers erbracht. Es ist zu prifen, ob es sich um eine Stelle
aulerhalb der Bundesverwaltung handelt.

Die Gewahrung einer Projektférderung nach dem Beginn des Vorhabens
ist grundsatzlich nicht moglich. Ein Vorhaben gilt in der Regel als begon-
nen, wenn Vertrage abgeschlossen sind, die sich auf die Ausfuhrung des
Vorhabens beziehen (z.B. Abschluss Mietvertrag flir Schulungsrdume).
Der Antrag auf eine Projektférderung ist daher friihzeitig, moglichst bereits
in der Planungsphase des Projekts, zu stellen und hat alle fir die Ent-
scheidung uber die Gewahrung einer Zuwendung erforderlichen Angaben
und Unterlagen (u. a. Finanzierungsplan) zu enthalten. Die Antragstellung
nach Beginn des Vorhabens ist als Indiz dafur zu werten, dass dieses
auch ohne eine Zuwendung durchgefuhrt werden kann. Der Antrag ist in
diesem Fall abzulehnen (verspatete Antragstellung).

Der Antrag ist vom Zuwendungsgeber sorgfaltig zu prifen. Das Ergebnis
der Antragsprifung ist ausfihrlich zu dokumentieren.

Auf die folgenden Punkte ist hierbei insbesondere einzugehen (die Auf-
zahlung ist nicht abschlief3end):

¢ Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung

e Begrindung des erheblichen Bundesinteresses an der Erfillung des
mit der Zuwendung verfolgten Zwecks

e Wahl der Finanzierungsart

e Sicherung der Gesamtfinanzierung

¢ Umfang der zuwendungsfahigen Ausgaben

Die Bewilligung von Zuwendungen erfolgt im Regelfall durch einen Zu-
wendungsbescheid (beglinstigender Verwaltungsakt). Der Zuwendungs-
bescheid ist mit Auflagen und Bedingungen fur den Zuwendungsempfan-
ger zu versehen. Insbesondere die Allgemeinen Nebenbestimmungen der
BHO sind zum Bestandteil des Zuwendungsbescheides zu machen. De-
ren Eckpunkte (Mindestinhalt des Bescheides) sind insbesondere:

zweckmaRige, wirtschaftliche und sparsame Mittelverwendung

Einsatz von Eigenmitteln und Einnahmen des Zuwendungsempfangers
Verbindlichkeit des Finanzierungsplans

Besserstellungsverbot des Personals des Zuwendungsempfangers
Modalitaten des Mittelabrufs durch den Zuwendungsempfanger
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e Vorbehalt des Widerrufs der Projektférderung durch den Zuwendungs-
geber, falls Zuwendungszweck nicht mehr zu erreichen ist (absehbares
Scheitern des Projekts)

Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfangers

Buchflihrungspflichten des Zuwendungsempfangers

Prufrechte durch den Zuwendungsgeber

Aufbewahrungspflichten und -fristen des Zuwendungsempfangers fur
Geschaftsunterlagen

¢ Nachweis der Mittelverwendung durch den Zuwendungsempfanger

Der Zuwendungsgeber ist grundsatzlich verpflichtet, dem Bundesrech-
nungshof einen Abdruck des Zuwendungsbescheides mit einer Zweit-
schrift des Antrages zu Ubersenden, soweit der Bundesrechungshof nicht
darauf verzichtet. Bei Zuwendungen unter 50.000,- € sind Abdruck und
Zweitschrift nur auf besonderes Verlangen des Bundesrechungshofes an
diesen zu Ubersenden.

Zur einheitlichen und transparenten Erfassung von Zuwendungen aus
Bundesmitteln wird eine rechtskreistibergreifende Zuwendungsdatenbank
des Bundes eingerichtet (VV-BHO zu § 44). Zur Vorbereitung der Daten-
Ubertragung an die Zuwendungsdatenbank des Bundes sind Projektforde-
rungen im Rahmen der FF SGB |l gesondert im IT-Verfahren coSachNT —
Verfahrenszweig AMP — Foérderart ,§16f02: SGB Il — Freie Forderung —
Projektférderung” zu erfassen.

Sofern dem Antrag des Zuwendungsempfangers nicht entsprochen wer-
den soll oder kann (z.B. Haushaltsmittel stehen nicht oder nicht in ausrei-
chendem Umfang zur Verfiigung) ist ein formeller Ablehnungsbescheid
wegen der Freiwilligkeit der Zuwendung nicht zwingend erforderlich. Man-
gels Rechtsanspruch muss auch kein Widerspruchsrecht eingeraumt
werden.

Allerdings darf die Zuwendung auch nicht willkirlich abgelehnt werden.
Auch bei Zuwendungen gilt das Prinzip des rechtsstaatlichen Handelns.
Um fir die nétige Transparenz der Ablehnungsgriinde zu sorgen und um
Irritationen und Interventionen vorzubeugen, wird daher empfohlen, die
Ablehnungsgriinde in einem einfachen Schreiben zu formulieren.

Eine gemeinsame Projektférderung mehrerer Finanziers macht es erfor-
derlich, die wesentlichen Fordermodalitdten untereinander abzustimmen.
Es ist mindestens Einvernehmen Uber die in den VV-BHO zu § 44 BHO
normierten Punkte herzustellen.

Der Zuwendungsempfanger hat dem Zuwendungsgeber nach MalRgabe
der Allgemeinen Nebenbestimmungen der BHO bestimmte Sachverhalte
unverziglich mitzuteilen. Zu nennen sind insbesondere folgende Mittei-
lungspflichten:

e Anderung der Finanzierung

¢ Nichterreichung des Zuwendungszwecks

¢ Nichtverbrauchen der Zuwendung

o Eréffnung eines Insolvenzverfahrens
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FiUr die Zahlung einer Zuwendung ist der bestandskraftige Zuwendungs- Rickforderung
bescheid die entsprechende Grundlage. von Zuwen-
Soll die Zuwendung nachtraglich zuriickgefordert werden, ist der Wegfall dungen

dieser Grundlage Voraussetzung. Die Geltendmachung von Erstattungs-

anspruchen und ggf. von weiteren rechtlichen Schritten (Anzeige wegen
Subventionsbetrug nach § 264 Strafgesetzbuch) ist zu prifen.

Weiterfuhrende Hinweise: Prufung der Vergabe und Bewirtschaftung von
Zuwendungen — Typische Mangel und Fehler im Zuwendungsbereich;
Band 10 der Schriftenreihe des Bundesbeauftragten fiur Wirtschaftlichkeit
in der Verwaltung; Verlag W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart; 2004; Sei-
te 125.

Zentrale, SP Il 12, Az: 11-1225, Stand: Juli 2009 Seite 33 von 33



	Inhaltsübersicht
	Einführende Hinweise 
	Gesetzliche Grundlagen:
	1. Intention der FF SGB II
	2. Einordnung in die Fördersystematik
	2.1 Ermessensleistung
	2.2 Verhältnis zu anderen Leistungen
	2.3 Fördervorhaben mit mehreren Leistungsträgern

	3. Förderfähiger Personenkreis
	4. Fördervoraussetzungen und Fördergrenzen
	4.1 Erweiterung der Möglichkeiten der Basisinstrumente
	4.2 Ziele und Grundsätze des SGB II
	4.3 Aufstockungs- und Umgehungsverbot

	5. Art und Umfang der Leistung
	6. Adressat und Empfänger der Leistung
	7. Leistungsbeschaffung und Projektförderung
	7.1 Prüfschema für die Finanzierung von Maßnahmeträgern
	7.2 Verbindung mit kommunalen Aufgaben und Landesaufgaben
	7.3 Unterscheidung zwischen Auftragsrecht und Zuwendungsrecht
	7.4 Durchführung einer Projektförderung
	7.5 Anwendung des Vergaberechts bei öffentlichen Aufträgen

	8. Verfahren
	8.1 Begründung u. Dokumentation
	8.2 Wirkungskontrolle, Nachweis
	8.3 Prüfungsintensität
	8.4 Datenerfassung
	8.5 Mittelbewirtschaftung

	9. Kofinanzierung bei ESF-Programmen
	Anlage 1 - Fragen und Antworten zu § 16f SGB II(FAQ-Liste)
	Anlage 2 - Darstellung der Finanzierung von Eingliederungsleistungen aus Bundesmittelnbei Einbeziehung von Dritten unter besonderer Berücksichtigung von Kofinanzie-rungen
	Anlage 3 - Übersicht über wesentliche Regelungen des Zuwendungsrechtsnach den §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO)


